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Berücksichtigung von Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden an allgemein bildenden Schulen in 
freier Trägerschaft; Anlage 3 zum Antrag auf Finanzhilfe 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
mit Rundschreiben vom 08.10.2009 hatte ich Ihnen mitgeteilt, welche Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden 
mit welcher Schlüsselbezeichnung bei der Festsetzung des Erhöhungsbetrages zu berücksichtigen sind und 
damit in der Anlage 3 zum Antrag auf Festsetzung der Finanzhilfe aufgeführt werden dürfen. 
  
Zum Schuljahr 2011/2012 ist das Schlüsselverzeichnis der Statistik überarbeitet worden. Die bisher zweistelli-
gen Schlüssel sind nunmehr dreistellig, bei bisher eher allgemein gehaltenen Tätigkeitsbeschreibungen,  wie 
z.B. Schulleitung, ist nun in einigen Fällen eine detailliertere Darstellung vorgesehen. Inhaltliche Änderungen 
haben sich nicht ergeben.   
  
Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden mit folgenden Schlüsseln ( in den für öffentliche Schulen geltenden 
Höchstgrenzen) können nach dem nunmehr geltenden Schlüsselverzeichnis in der Anlage 3 mit aufgeführt 
werden: 
  
100 Leitung einer Schule  
101  Leitung eines Schulzweiges an einer KGS  
102  Leitung des Primarbereiches an einer Gesamtschule 
103  Leitung des Sekundarbereiches I oder II an einer Gesamtschule  
110 Ständige(r) Vertreter(in) der Schulleiterin oder des Schulleiters  
111 Ständige(r) Vertreter(in) der Primarbereichsleitung an einer Gesamtschule  
120 Koordinierung schulfachlicher Aufgaben  (Gymnasien, Gesamtschulen) 
130 Weitere(r) Vertreter(in)  (nur an GS, HS, RS, OBS und FÖS)  
140 Didaktische(r) Leiter(in)  (nur an Oberschulen und Gesamtschulen) 
150 Stufenleiter(in)  (nur an Gesamtschulen) 
200 Besondere Belastungen  
  
Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden für andere Aufgaben zählen weiterhin nicht zu den berücksichtungs-
fähigen Stunden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrage 
 
 
 
Dagmar Kusche 
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